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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Verwaltung wird unter Einbeziehung des Beirates der Menschen mit Be-
hinderung beauftragt zu überprüfen, inwieweit eine besondere Straßenbe-
schilderung mit Brailleschrift für bestimmte Straßenabschnitte möglich ist. 
Als Testabschnitte für dieses Vorhaben sind Straßen um den Bahnhof FFB, 
das Kloster und im Zentrum von FFB vorgesehen. 
Das Muster der Beschilderung wird durch H. Mathias Urlberger erstellt (siehe 
Anlage). 
 

2. Die Anbringung der Schilder soll kostenfrei durch den Bauhof FFB erfolgen. 
 

3. Die Finanzierung des Testprojektes soll durch Spenden und Beteiligung der 
Stadtstiftung, der Sparkassenstiftung und des Gewerbeverbandes erfolgen. 
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Beschussvorschlag der Verwaltung: 
 

1. Das Anbringen von Straßenbeschilderungen mit erhobener Schrift und ggf. 
Brailleschrift für Menschen mit Sehbehinderung und Blinde soll im Rahmen 
eines Testprojektes erprobt werden. Dazu wird die Verwaltung beauftragt die 
von der Verwaltung vorgeschlagenen Standorte auf Machbarkeit zu überprü-
fen. 
 

2. Die Kosten der Anbringung der Schilder durch den Bauhof FFB werden als in-
terne Verrechnung dem Budget FFB barrierefrei zugeschlagen. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt die Möglichkeit einer Finanzierung der Materi-
alkosten in Höhe von 5.000 € über die Beteiligung von Stiftungen und Spen-
den zu eruieren. 
 

4. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist das Testprojekt, wie von der Ver-
waltung vorgeschlagen, umzusetzen. 
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Referent/in Best / AG Parteilos / Die PARTEI
 

    Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in    Pötzsch / SPD Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung     Bau
hof

kost
en 

ca. 
600 € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag     5.0
00 

+ 600 
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

5.600 € 

Folgekosten unbekannt 

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Mit Schreiben vom 13.03.2023 beantragte der Beirat für Menschen mit Behinderung, 
vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Uwe Busse und unterstützt durch den Stadt-
rat Herrn Adrian Best, die Anbringung von Straßenbeschilderung mit Brailleschrift für 
Menschen mit Sehbehinderung (Antrag siehe Anlage 1).  
 
In der Sitzung des Beirats für Menschen mit Behinderung am 13.03.2023 wurde ein 
für das Projekt notwendiges Budget von 5.900 € Brutto festgehalten.  
 
Nach einer Ortsbegehung am 26.04.2023 wurde ein Lageplan (Anlage 2) eingereicht 
mit dem Zusatz, dass als Test der innere Kreis des Planes beschildert werden solle. 
 
Das Muster der Beschilderung von Herrn Mathias Urlberger dient als Anschauungs-
material (siehe Anlage 1). 
 
 
 
 
Die Recherche der Verwaltung zum Sachantrag brachte folgende Feststellungen und 
Überlegungen: 
 
Es gilt zu unterscheiden: 
 
- Brailleschrift wird von blinden Menschen benutzt. 
- Als sehbehindert zählen Personen, deren Sehvermögen kleiner als 30 % ist. Sie 
sind  
  aber nicht blind und beherrschen in aller Regel nicht die Brailleschrift. 
 
Der Antrag müsste dahingehend konkretisiert werden, für wen die Beschilderung ge-
dacht ist: 
 
- mit Brailleschrift für Blinde 
  dann sind die beantragten Standorte nicht geeignet, weil Blinde die Standorte ohne  
  akustische Signale nicht finden. 
 
- für Sehbehinderte 
  dann könnten die Standorte passen, aber Brailleschrift ist ungeeignet, die Schrift  
  müsste in Buchstaben sein. 
 
- für beide Personengruppen 
  dann sollten die Buchstaben erhoben / tastbar sein. Ggf. könnte zusätzlich Braille-
schrift  
  aufgebracht werden.  
 
 
 
Der nachfolgende Artikel ist sehr hilfreich: 
 



Seite 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Internet wurden Berichte aus den Städten Meppen und Wedel gefunden, welche 
Schilder für Sehbehinderte montiert haben. Die Schilder wurden tastbar mit erhobe-
ner Schrift ausgeführt. Auf Brailleschrift wurde bewusst verzichtet, da nach Aussage 
des Erfinders dieser Schilder in Wedel nur noch 10 % der Betroffenen die Braille-
schrift beherrschen (siehe Anlagen 3 und 4). Die Herstellung und Montage der Schil-
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der für Meppen und Wedel erfolgte in ähnlicher Weise (siehe Anlage 5) wie beim An-
schauungsmodel des Herstellers Herr Urlberger. 
 
 
 
 
Im Internet waren keine Erfahrungsberichte zu finden. Aber:  
 

 

 
 
 
 
 
Die laut Anlage 2 vorgeschlagenen 41 Standorte wurden von der Straßenverkehrs-
behörde zwischenzeitlich besichtigt und fotografiert.  
 
Laut dem Antrag betragen die Herstellungskosten des Anbieters Hr. Urlberger pro 
Schild 169 €. Bei einem Budget von 5.000 € könnten max. 29 Schilder angeschafft 
werden. 
 
Einige davon könnten von Blinden nicht verwendet werden, da die Betroffenen diese 
nicht erreichen können, z.B.: 
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Für Sehbehinderte wären die Standorte zwar geeignet, befinden sich aber nicht 
zentral. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Da wir noch über keinerlei Erfahrungen zu diesem Thema verfügen, sollte dieses 
Projekt aus Sicht der Verwaltung zeitlich befristet und auf Wirksamkeit überprüft 
werden.  
 
Die Wirksamkeit würde sich für uns auf die Wahrnehmung der Bevölkerung und auf 
die Einschätzung als Hilfe für Betroffene beziehen. 
 
Der Test sollte medienwirksam aufbereitet werden. Vielleicht zeigen sich dann noch 
weitere Nutzergruppen (Rollstuhlfahrer, Kinder), die davon profitieren. 
 
Die Verwaltung schlägt als mögliche Teststandorte nachfolgende 25 zentrale 
Fußgängerampeln vor: 
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Diese zentralen Standorte sind hoch frequentiert. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass viele sehbeeinträchtigte Menschen in der Testphase mit den Schildern in 
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Berührung kommen recht hoch. Durch die Blindensignalisierung an Ampeln 
(akustische Signale), finden auch blinde Menschen selbständig diese Schilder.  
Teilweise decken sich die Standortvorschläge des Beirates mit der Verwaltung. 
 
Sinnvoll wäre, die Schilder mit erhobener Schrift auszuführen. Sehbehinderte und 
auch blinde Menschen können die Namen gleichwohl ertasten. Ob Brailleschrift zu-
sätzlich gewünscht ist, ist evtl. auch eine Frage des Preises. 
 
Die von der Verwaltung vorgeschlagenen 25 Standorte würden bei beim Anbieter 
Urlberger Kosten in Höhe von 4.225 € verursachen. 
 
Das restliche Budget in Höhe von 775 € könnte für die dazu erforderliche Öffentlich-
keitsarbeit und Evaluation verwendet werden.  
 
Die Kosten des Bauhofs könnten über das Budget ffb.barrierefrei abgerechnet wer-
den.  
 
Für die Materialkosten der Beschilderung könnte die Verwaltung eruieren, ob es Zu-
schüsse oder Spenden von Stiftungen gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, müssten 
auch diese Projektkosten in das Budget ffb.barrierefrei 2024 mit eingeplant werden. 
 
Die Verwaltung kommt somit zu eingangs formuliertem Beschlussvorschlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 


